Einrichtung einer BDV-Dokumentationsstelle 
zur Erfassung von MDB-Inkompatibilitäten
Auf Empfehlung des Technischen Ausschusses vom 10.10.2006 soll eine Dokumentationsstelle bei der BDV-Geschäftsstelle eingerichtet werden. Hintergrund ist die Erkenntnis, dass es seit Jahren immer wieder zu Fällen von Inkompatibilität zwischen MDB-Automaten und MDB-Peripheriegeräten kommt. Diese Unverträglichkeiten gehen zu Lasten des Operators, der davon ausgeht, dass der MDB-Standard beider Komponenten eine Kompatibilität sichert.

Der Technische Ausschuss des BDV sieht keine Möglichkeit, zu vertretbaren Kosten ein Gerät zu entwickeln, mit dessen Hilfe Abweichungen vom MDB-Standard festgestellt würden, so dass im Falle einer Inkompatibilität schnell festgestellt werden könnte, wo die Ursache hierfür liegt. 

Eine Dokumentationsstelle, in der Fälle von Inkompatibilität erfasst würden, soll bewirken:

1. Operator hätten die Möglichkeit, sich beim Kauf von Automaten und hierfür vorgesehenen Peripheriegeräten über eventuelle Unverträglichkeiten zu informieren.

2. Die Hersteller, deren Geräte nicht oder nicht ordnungsgemäß miteinander korrespondieren, würden sich bemühen, Fälle von Inkompatibilität gemeinsam zu beseitigen, um nicht dauerhaft in der Liste zu stehen. 

Die Dokumentationsstelle soll wie folgt arbeiten:

1. Meldung einer Inkompatibilität
Ein BDV-Operator, der eine Inkompatibilität von zwei MDB-Geräten feststellt, wird sich zunächst um eine bilaterale Lösung bemühen und den beiden Vertragspartnern (oder einem der beiden) eine Frist setzen mit der Ankündigung, die Angelegenheit ansonsten der BDV-Dokumentationsstelle zu melden.

Bleibt die Frist erfolglos, dann meldet der BDV-Operator an die BDV-Geschäftsstelle:

· Automat (Name des Herstellers, Bauart, Typenbezeichnung, Baujahr)
· Peripheriegerät (Zahlungssystem oder Online-Modul, mit Herstellername, Bauart, Typenbezeichnung und Baujahr)

· Fehlerbeschreibung

2. Meldung des BDV an die Hersteller

Der BDV teilt beiden Herstellern den genannten Fall mit und bittet um eine Behebung bzw. zumindest um eine Stellungnahme innerhalb von 3 Wochen. Zugleich weist er die Hersteller auf die Folgen einer Nichtbeantwortung oder Nichtbehebung hin (nämlich Eintrag in die Dokumentationsliste).

Sagt mindestens einer der beteiligten Hersteller innerhalb der 3 Wochen eine Erledigung zu, dann setzt der BDV hierfür eine Frist von 4 Wochen ab Eingang der Zusage, wiederum verbunden mit dem Hinweis, dass bei Nichtbehebung eine Eintragung in der Dokumentationsliste erfolgen wird. 

3. Behebung von Fällen der Inkompatibilität

Ein Fall von Inkompatibilität, der dem BDV gemeldet wurde, gilt nur dann als behoben, wenn alle Beteiligten (beide Hersteller sowie der Operator) übereinstimmend die vollständige Erledigung bestätigen.

4. Eintragung in die Dokumentationsliste

Wird die Inkompatibilität nicht behoben, dann trägt die BDV-Geschäftsstelle diesen Fall mit den unter Ziffer 1 genannten Daten in die Dokumentationsliste ein.

5. Einsicht in die Dokumentationsliste 

Die Dokumentationsliste ist jedem BDV-Mitglied auf Wunsch zur Verfügung zu stellen. Eine Weitergabe an Nicht-Mitglieder kann nur nach Abstimmung mit dem BDV-Vorstand erfolgen.

6. Nachträgliche Löschung

Wird ein Fall der Inkompatibilität später behoben, so ist er aus der Liste zu entfernen; Voraussetzung ist auch hier eine übereinstimmende Erklärung beider Hersteller sowie des betreffenden Operators.

7.
Feststellung

Legt ein Hersteller, der in der Liste enthalten ist, Wert auf die Feststellung, dass die Inkompatibilität nicht an seinem dort genannten Gerät liegt, so steht es ihm frei, dies auf geeignete Weise nachzuweisen.
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